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Abteilung Stadtentwicklung 
Bezirksstadtrat 
 
 
 
Frau Bezirksverordnete  
Lina-Mareike Dedert  
 
über  
 
die Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung 
Pankow von Berlin  
Frau Sabine Röhrbein 
 
über 
 
den stellv. Bezirksbürgermeister 
Herrn Jens-Holger Kirchner 
 
 
 
Kleine Anfrage KA-0447/VII 
 
über 
 
Wohnen in Pankow-Süd 
 
 
Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten: 
 
1. Wie hat sich die Wohnbevölkerung im südlichen Pankow zwischen Prenzlauer 
Promenade, Granitzstraße, Dolomitenstraße und Wisbyer Straße in den letzten Jah-
ren in Zahlen und Altersstruktur entwickelt? 
 
Der südliche Bereich von Pankow ist identisch mit der Bezirksregion VIII. In den Be-
zirksregionsprofilen von 2012 zur Bevölkerungsentwicklung werden folgenden Aus-
sagen getroffen:  
 
Im Jahr 2009 erfolgte eine umfassende Bereinigung des Einwohnermelderegisters 
Berlins im Zusammenhang mit der Einführung der Steuer-Identifikationsnummern. 
Personen, die aus den verschiedensten Gründen mehrfach erfasst wurden, werden 
nun nur noch einfach gezählt. Dadurch kam es zu einem nicht unwesentlichen zah-
lenmäßigen Rückgang, vor allem der Pankower Einwohnerinnen und Einwohner mit 
Migrationshintergrund, aber auch der deutschen melderechtlich registrierten Bevölke-
rung. 
 
Aus diesem Grund ist ein Bevölkerungsrückgang einer Bezirksregion und Altersgrup-
pe im Vergleich von 2008 zu 2009 nicht eindeutig zu interpretieren. Es kann sich so-
wohl um einen realen Rückgang handeln als auch lediglich um die Folge der Bereini-
gung des Melderegisters. Außerdem ist auch der Fall denkbar, dass die tatsächliche 
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Einwohnerzahl gestiegen ist, aber die Streichung der mehrfach gemeldeten Perso-
nen höher liegt als der Zuwachs und deshalb im Einwohnermelderegister ein zah-
lenmäßiger Rückgang erscheint. Erst ab dem Jahr 2009 kann wieder eine zuverläs-
sige Zeitreihe begonnen werden. Von Dezember 2008 zum Dezember 2009 ging die 
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner um 103 zurück. Seit der Bereinigung des 
Melderegisters hat die Bevölkerung einen Zuwachs zu verzeichnen, um 307 auf 
31.621 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Zeitraum 2001 bis 2011 ist der größte 
Bevölkerungszuwachs in der Altersgruppe von 40 bis unter 50 Jahren (1.219) und 
die größte Abnahmen in den Altersgruppen von 14 bis unter 25 Jahren zu bemerken 
(Abnahme um 1.503) und von 60 bis unter 70 Jahre (Abnahme um 1.545). Die rele-
vante Altersgruppe der 0- bis unter 6-jährigen für Kindertagesstätten ist seit 2003 bis 
2011 langsam mit einer leichten Schwankung gestiegen. Die Zunahme erfolgte ins-
gesamt mit einer Bilanz von 577 Kindern, wobei zum ersten Mal seit 2005 ein Rück-
gang um 12 Kinder in der Altersgruppe der 0- bis unter 3-jährigen zu verzeichnen ist. 
 

 
(http://www.berlin.de/imperia/md/content/bapankow/jugendamt/portraitsbezirksregionen2012/portrait_der_bezirksregion_viii_pan
kow_s__d.pdf?start&ts=1340006791&file=portrait_der_bezirksregion_viii_pankow_s__d.pdf) 

 
Am 31.12.2012 lebten 31.824 Einwohner in der Bezirksregion VIII. Eine Einbezie-
hung der Daten war in der Kürze der Zeit nicht möglich. 
 
 
2. Wie groß schätzt das Bezirksamt das Neubaupotential in diesem Gebiet ein? 
 
In dem Bereich gibt es mehrere Neubaupotentiale und Nachverdichtungsmöglichkei-
ten im Bestand z. B. durch Dachgeschossausbauten. Angaben zur Anzahl von 
Wohneinheiten durch Nachverdichtung kann auf Grund der Größe des Gebietes nicht 
eingeschätzt werden. Neubaupotentiale gibt es im Block Thulestra-
ße/Talstraße/Spiekermannstraße/Neumannstraße und auf dem ehemaligen Rangier-
bahnhof Pankow. Insgesamt werden dort Potentiale für 800 Wohneinheiten einge-
schätzt, das Gelände der chinesischen Botschaft ist dabei nicht berücksichtigt. Im 
ersten Halbjahr 2013 wurden für zehn Wohneinheiten Bauvorbescheide bzw. Bauge-
nehmigungen beantragt. 
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3. Wie kann sichergestellt werden, dass sich zukünftige Investoren an den Kosten 
der Bereitstellung für Infrastruktur (Schulen, Kindertagesstätten etc.) in diesem Ge-
biet beteiligen? 
 
Wird für die Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben eine Änderung der planungs-
rechtlichen Grundlagen über einen Bauleitplan erforderlich, so können in einem städ-
tebaulichen Vertrag Leistungen und Gegenleistungen, die in einem sachlichen Zu-
sammenhang stehen, vereinbart werden. Folgekosten, die von einem bestimmten 
Bauvorhaben als Folge ausgelöst werden oder Voraussetzung für seine Verwirkli-
chung sind, können in solch einem städtebaulichen Vertrag geregelt werden. Dazu 
gehören in erster Linie Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur aber auch Er-
schließungsmaßnahmen. 
 
 
 
 
Jens-Holger Kirchner 


